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Topf sucht Deckel 
Ehrenamtliche Betreuung im ARV

Markus Fischer
Ihr Finanzpartner vor Ort !!!

Bankkaufmann-Finanzassistent
Versicherungsfachmann BWV

Bausparfachmann

DEVK Generalagentur
Rohrbacher Straße 73
69181 Leimen

Telefon (0 62 24) 76 69 35
Telefax (0 62 24) 76 69 36

Markus.Fischer@ad.devk.de
www.markus-fischer.devk.de

Mo, Di+Do 09.00 –13.00 Uhr
Mi + Fr 12.30 –17.00 Uhr

Es  ist Montagmorgen, das Telefon 
klingelt: die Betreuungsbehörde. 
Man ist auf der Suche nach einem 
Betreuer für eine ältere Dame in 
Wiesloch, die ins Heim wechseln 
soll, weil eine ambulante Versor-
gung zuhause nicht mehr gewähr-

leistet ist. Kinder gibt es keine, nur 
eine ebenfalls ältere Schwester, die 
sich als Bevollmächtigte von Frau 
L. bislang um alles gekümmert hat, 
sich aber mit der neuen Situation 
vollkommen überfordert sieht. Es 
muss ein Heimplatz gefunden, die 
Eigentumswohnung geräumt und 
verkauft, ein Antrag auf darlehens-
weise gewährte Hilfe zur Pflege ge-
stellt werden. Frau L. hat nur eine 
kleine Rente, und wegen ihrer 
paranoiden Wahnvorstellungen 
und des benötigten Sauerstoffge-
räts kommt nur ein Einzelzimmer 
in Frage. Fast schon ein Fall für 
einen Berufsbetreuer, doch zum 
Glück gibt es die „alten Hasen“, 
die genügend Erfahrung mitbrin-
gen, weil sie seit vielen Jahren 
sehr kompetent zum Teil sogar 
mehrere ehrenamtliche Betreuun-
gen führen.

Der Betreuungsverein des ARV 
Rhein-Neckar e.V., der letztes 
Jahr sein zwanzigjähriges Beste-
hen feierte, hat einen Pool von 
zurzeit 100 ehrenamtlichen Be-
treuern. Insgesamt werden 158 
ehrenamtliche Betreuungen ge-
führt, davon 53 familiär und 105 
außerfamiliär. Die vom Kreis und 

vom Land Baden-Württemberg ge-
förderte Querschnittarbeit ist eine 
wichtige Stütze für das Betreuungs-
wesen. Es geht darum, Ratsuchen-
den – auch zum Thema Vorsorge-
vollmacht und Patientenverfügung 
– kompetent Auskunft zu erteilen, 
die ehrenamtlichen Betreuer auch 
in schwierigen Situationen „bei der 
Stange“ zu halten. Es ist wichtig, 
dass die Menschen sich aufgehoben 
fühlen. Dafür finden regelmäßige 
Betreuertreffen statt, ab Herbst wie-
der, wie gewohnt, in unserer Dienst-
stelle in Leimen. Dort können un-
sere Ehrenamtlichen Fragen stellen, 
sich untereinander austauschen, 
und es gibt bei den Treffen zusätz-
lich ein breitgefächertes Angebot an 
Vorträgen, für die wir immer wie-
der Referenten aus dem sozialen, 
medizinischen, pflegerischen und 
juristischen Bereich oder von Be-
hörden gewinnen können, die über 
wichtige Neuerungen und anderes 
Wissenswertes berichten.

Es ist nicht immer leicht, den pas-
senden Deckel für den Topf zu 
finden. Manchmal stellt sich beim 
persönlichen Besuch heraus, dass, 
auch wenn objektiv alles zu passen 

scheint, einfach die Chemie nicht 
stimmt. Das persönliche Kennen-
lernen zwischen dem potenziell zu 
Betreuenden und dem Betreuer ist, 
so finden wir, unerlässlich, um eine 
Vertrauensbasis aufbauen zu kön-
nen. Natürlich kann es trotzdem zu 
Problemen kommen, weil eine Situ-
ation eskaliert – z. B. wenn ein psy-
chisch Kranker in einem manischen 
Schub plötzlich allerlei „Unsinn“ 
anstellt, wild durch die Gegend 
reist (z. B. ohne Fahrschein), die 
Zeche prellt oder von der Polizei in 
Gewahrsam genommen wird. Auch 
kann eine zunächst ruhig laufende 
Betreuung plötzlich durch kompli-
zierte Erbschaftsangelegenheiten, 
die juristisches Fachwissen voraus-
setzen, aus dem Ruder laufen. Das 
sind, wie gesagt, Einzelfälle, aber 
auch hier wird der ehrenamtliche 
Betreuer nicht im Stich gelassen.

In zwei Fällen z. B. ging die Betreu-
ung auf einen unserer Vereinsbe-
treuer über, der dann Hand in Hand 
mit dem Vorbetreuer den Fall lösen 
konnte. Eine Besonderheit in die-
sem Zusammenhang stellt die soge-
nannte Tandem-Betreuung dar, bei 
der ein Vereinsbetreuer und ein eh-
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renamtlicher über eine gewisse Zeit 
die Betreuung gemeinsam führen, 
bis sie sich „eingespielt“ hat und 
der Ehrenamtliche allein zurecht-
kommt (s. hierzu auch www.bit-
projekt.de. Die Seite ist nicht mehr 
brandaktuell, aber immer noch in-
formativ). Das hat den Vorteil, dass 
der ehrenamtliche Betreuer vom 
Profi lernen und der bei späteren 
Nachfragen schnell reagieren kann, 
weil der Fall im Haus bekannt ist. 
Weitaus häufiger kommt es jedoch 
vor, dass eine Betreuung (vor al-
lem im Heimbereich) in so ruhiges 
Fahrwasser gekommen ist, dass sie 
ehrenamtlich weitergeführt werden 
kann. Auch hier ist es gut, dass man 
die Persönlichkeit und Arbeitswei-
se der einzelnen Betreuer kennt, um 
eine geeignete Auswahl treffen zu 
können. Der Übergang läuft meist 
völlig problemlos ab.

Besonders zu erwähnen sind auch 
noch die sogenannten „besonderen 
Herausforderungen“, für die sich 
nicht jeder eignet. Da war der Fall 
einer russischstämmigen vierzigjäh-
rigen Frau im Heim, die aufgrund 
ihrer psychischen Erkrankung als 
sehr anspruchsvoll und quasi nicht 
„handlebar“ galt. Erschwerend 
kam hinzu, dass sie aufgrund offe-
ner Wunden einen unangenehmen 
Geruch verströmte, der sich durch 
ihre Weigerung, diese entsprechend 
versorgen zu lassen, noch verstärkte 
– nichts für zartbesaitete Gemüter. 
Beherzt nahm sich ein Ehrenamtli-
cher, im Hauptberuf Polizeibeam-
ter, des Falles an und vollbrachte 
das Wunder: Durch seine ruhige be-
sonnene und zugleich zupackende 
Art, gelang es ihm, einen Hausarzt-
wechsel zu veranlassen, eine spe-
zielle Wundpflegerin einzuschalten 
und den brachliegenden Kontakt 

zu der Tochter wieder herzustellen. 
Frau P. wurde zunehmend ruhiger, 
was sich wiederum auch positiv auf 
ihr Umfeld auswirkte. Leider wurde 
sie durch tragische Umstände vor-
zeitig aus dem Leben gerissen.

Ein anderer Fall stellt sich, wenn 
der Betreute keinen Kontakt zu dem 
Betreuer haben will oder kann. Hier 
fällt eine wichtige Komponente, die 
emphatische Beziehung, weg. Aber 
auch hier haben wir z. B. in dem 
pensionierten Naturwissenschaftler 
Volker S. einen geeigneten Kandi-
daten gefunden. Mit Ruhe löst er 
auf der Sachebene die anliegenden 
Probleme und nimmt die Verwei-
gerung des Kontaktes nicht persön-
lich. Er hat in einem Einzelfall auch 
alle moralischen Bedenken zurück-
gestellt und bereitwillig die Betreu-
ung eines Wachkomapatienten mit 
Schädel-Hirn-Trauma nach einem 



6 ARVaktuell Ausgabe 36

Sozialpraktikum beim ARV
Ein Bericht von Jens Pernickel  

Suizidversuch übernommen, der 
wegen zweifachen Mordes im Ge-
fängnis saß. All dies sind nur einige 
Fallbeispiele.

Der stetig wachsenden Zahl an neu-
en Betreuungsfällen könnte man 
ohne diese engagierten Menschen, 
die teilweise noch mitten im Be-
rufsleben stehen, gar nicht mehr 
gerecht werden. Und diese Betreuer 
engagieren sich mit Freude, sicher-
lich nicht wegen der Aufwandspau-
schale von 399 € im Jahr, und viele 
von ihnen würden sicherlich  einen 
Abbau der Bürokratie, gerade auch 
im Umgang mit der Justiz, begrü-
ßen, die  immer mehr ehrenamtli-
ches Engagement einfordert. Ge-
ehrt werden sie alle zwei Jahre am 
Tag des ehrenamtlichen Betreuers 
in Stuttgart, an dem fünf Betreuer 

gemeinsam mit unserer 
Querschnittbeauftragen 
Frau Susanne Meny 
nach Stuttgart reisen. 
An dieser Stelle sei al-
len nochmals herzlich 
gedankt. In einer der 
nächsten Ausgaben der 
ARVaktuell werden wir 
in unserer Interview-
Reihe sicherlich den 
einen oder anderen von 
ihnen persönlich vor-
stellen.

Wer sich für die Über-
nahme einer ehren-
amtlichen Betreuung 
interessiert, kann sich 
gerne bei uns melden 
oder eine der rechtzeitig angekün-
digten Einführungsveranstaltungen 

besuchen, bei denen 
an zwei Abenden ein 
Überblick über die 
Aufgaben eines Be-
treuers gegeben wird. 
Die nächsten wer-
den am Dienstag, 
den 27.10.2015, und 
am Donnerstag, den 
29.10.2015 jeweils 
um 18 Uhr in unserer 
Dienststelle stattfin-
den.

Wir möchten noch-
mals auf unser te-
lefonisches Bera-
tungsangebot für 
ehrenamtliche Betreu-
er hinweisen: Telefon 

06224-8283683, donnerstags von 
9.30 Uhr bis 12.00 Uhr.

Mein Name ist Jens Pernickel, und 
ich gehe in die 11. Klasse des Fried-
rich-Ebert-Gymnasiums in Sandhau-
sen. Um neue Einblicke in soziale 
Berufe zu erlangen und das Leben 
der Menschen kennenzulernen, die 
im Alltag vor Problemen stehen, die 
man sich als nicht Betroffener kaum 
vorstellen kann, findet in den 11. 
Klassen meiner Schule alljährlich 
vor den Osterferien ein zweiwöchi-
ges Sozialpraktikum statt. Viele so-
ziale Einrichtungen kooperieren mit 
dem Friedrich-Ebert-Gymnasium, 
sodass es immer eine große Auswahl 
gibt.

Der ARV Rhein-Neckar fiel mir je-
doch gleich auf, denn die Arbeit 
mit Menschen mit physischer und 
psychischer Behinderung  interes-
siert mich besonders, und nach einer 
kurzen Internetrecherche stellte sich 
der ARV Rhein-Neckar als eine sehr 
abwechslungsreiche und vielver-
sprechende Praktikumsstelle heraus. 

Nach einem  Vorstellungsgespräch, 
bei dem mir meine bevorstehende 
Arbeit als Praktikant erläutert wur-
de, sah ich dem Praktikum erwar-
tungsvoll entgegen.

Ich wurde gleich von Anfang an 
sehr freundlich empfangen und in 
das Team und den Arbeitsablauf 

integriert. Der Großteil der Erfah-
rungen, die ich sammelte, entstand 
natürlich bei den Besuchen der 
Betreuten. Jeden Tag gab es ver-
schiedene Termine, an denen ich 
den jeweils zuständigen Betreuer 
begleiten durfte. Dadurch gestalte-
te sich jeder Tag völlig anders, und 
ich erlangte in vielen verschiedenen 
Einrichtungen Einblicke, die bei an-

deren Praktikumsstellen nicht mög-
lich sind. So besuchten wir Betreute 
im PZN, in Wohngemeinschaften, 
in Heimen oder etwas Selbständige-
re auch zu Hause.

Obwohl die Besuche wahrschein-
lich den größten Teil meiner Prak-
tikumszeit ausmachten, gab es für 
mich auch im Büro des ARV-Be-
treuungsvereins viel zu lernen und 
erfahren. Dazu gehörte das Sortie-
ren von Akten, die Einordung von 
Dokumenten, das Bearbeiten von 
Briefen und viele weitere überra-
schend spannende Aspekte.
Das Schicksal der meisten Betreu-
ten beschäftigte mich noch tage-
lang, besonders eines ist mir bis 
heute in Erinnerung geblieben. 
Frau H. ist eine ältere Dame, die 
aufgrund von Demenz und Schizo-
phrenie ins PZN eingeliefert wurde. 
Bei den Besuchen sollte über  ihren 
weiteren Verbleib entschieden wer-
den. Diese augenscheinlich relativ 

Fortsetzung von Seite 5 „Topf sucht Deckel“

Flyer zum ARV-
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ARV-Betreuungsverein
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btv@arv-rhein-neckar.de
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eindeutigen Formalien und Ent-
scheidungen entpuppten sich aller-
dings als große Herausforderung. 
Frau H. war eindeutig nicht mehr in 
der Lage, in ihre eigene Wohnung 
zurückzukehren. Sie war an ein 
Sauerstoffgerät gebunden, rauchte 
aber auch im gleichen Raum, konn-
te ihre Wohnung nicht mehr sauber 
halten und wäre mit den einfachs-
ten Alltagsangelegenheiten nicht 
mehr zurechtgekommen. Nun soll-
te sie vom PZN, das ihre Kranken-
kasse nicht mehr zahlen wollte, in 
ein Heim verlegt werden. 
Angesichts dieser Situa-
tion gab es keine andere 
Möglichkeit, und die Ver-
legung lag objektiv ganz 
im Interesse von Frau 
H. Trotzdem weigerte 
sie sich beharrlich gegen 
den Umzug und verfiel in 
Wahnvorstellungen.

Zuerst wollte sie ihre 
ganze Rente behalten, im 
Heim wäre ihr nach Abzug 
der Heimkosten lediglich 
der monatliche Barbetrag 
von ca. € 100 ausgezahlt 
worden. Dann forderte sie 
den Betrag zuzüglich der 
Heimkosten. Sie wollte 
ihre Wohnung behalten, 
ohne über die benötigten 
Mittel zu verfügen, die 
ein solches Unterfangen 
ermöglicht hätten. An ei-
nem Tag glaubte Frau H., 
ihre tote Mutter sei noch 
am Leben. Sie fantasier-
te von einer imaginären 
Zwillingsschwester der 
Betreuerin. Diese Wahr-
nehmungen änderten sich 
jedoch bei den  folgenden 
Besuchen völlig, sodass 
kein haltbarer Standpunkt 
von Frau H. zu erkennen 
war.

Das Ganze gipfelte dann 
in einem Gutachten und 

einer darauffolgenden Anordnung 
der zuständigen Richterin. Der 
Aufgabenkreis Wohnungsangele-
genheit wurde auf die Betreuerin 
übertragen und es wurde zu einer 
Verlegung, auch gegen den Willen 
der Betreuten, in ein Heim geraten. 
Wie zu erwarten, beantragte Frau 
H. einen Betreuerwechsel, womit 
die Betreuerin, die ich begleiten 
durfte, sehr souverän umging. Lei-
der konnte ich das Schicksal von 
Frau H. nicht weiter verfolgen, da 
meine Praktikumszeit sich schon 

viel zu schnell dem Ende zuneig-
te. Erfahrungen wie diese und vie-
le weitere werden mich aber noch 
lange beschäftigen. Deswegen bin 
ich sehr dankbar für die Eindrücke, 
die ich beim ARV sammeln durfte. 
Des Weiteren freute ich mich über 
den netten und lustigen Umgang 
miteinander und das Vertrauen, das 
mir entgegengebracht wurde. Daher 
kann ich ein Praktikum beim ARV  
jedem mit bestem Gewissen nur 
weiterempfehlen.
Vielen Dank.

Fortsetzung von Seite 6 „Sozialpraktikum beim ARV“
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BIWU in Not
Feuer zerstört die gesamten Räumlichkeiten

Wo Du bist, was Du planst:
Mit uns kannst Du rechnen.

www.sparkasse-heidelberg.de

Sparkasse
Heidelberg

Führerschein Reisen

Eigene Wohnung

Wünsche

Pläne

Freiheit

Sicherheit Zukunft Leben

Die Beschäftigungsinitiative Wies-
loch und Umgebung (BIWU) ist 
eine gGmbH, die sich zum Ziel ge-
setzt hat, Arbeitslosen 
bei der Wiedereinglie-
derung in den Arbeits-
markt im Raum Wies-
loch zu helfen.
Sie ging aus einem  
1997 gegründeten 
Runden Tisch für Ar-
beit hervor, an dem 
sich engagierte Bürger 
mit dem Problem der 
Wiedereingliederung 
von Langzeitarbeitslo-
sen beschäftigten.

Die erste Betriebs-
stätte wurde 1999 
eröffnet und befand 
sich auf dem Gelände des Psychi-
atrischen Zentrums Nord (PZN). 
Zunächst wurde eine Fahrradrepa-
raturwerkstatt eröffnet und Möbel, 
die gespendet worden waren oder 
auch vom Sperrmüll geholt wur-
den, wurden aufgearbeitet und ver-
kauft. Bereits von Anfang an wurde 
die BIWU vom Möbelhaus IKEA  
unterstützt. Das schwedische Un-
ternehmen stellte der BIWU von 
Kunden zurückgegebene Möbel 
zur Verfügung, damit sie von den 
Beschäftigten der BIWU aufgebaut 
und an Bedürftige günstig verkauft 
werden konnten.

Da das PZN nach zwei Jahren die 
zur Verfügung gestellten Räum-
lichkeiten selbst benötigte, erfolgte 
2001 der Umzug in die Römerstra-
ße in Wiesloch. 

In der dortigen, ca. 1000 m² großen 
Halle konnten zusätzliche Arbeits-
plätze für Möbelrenovierungen und 
das Flechten von  Stühlen geschaf-
fen werden. Darüber hinaus ent-
stand ein weiterer Beschäftigungs-
zweig, der immer bedeutsamer 
wurde: Arbeiten rund ums Haus.

Die BIWU bot Renovierungen und 

Reparaturen in und ums Haus an, 
Gartenarbeiten wurden erledigt, 
Wohnungs- bzw. Hausräumun-

gen sowie Umzüge und Transporte 
durchgeführt. Dienste, die der ARV 
für seine Betreuten aufgrund des 
guten Preis-
Leistungsver-
hältnisses gern 
und häufig 
in Anspruch 
nahm.

Der nächste 
Expansions-
schritt war im 
Jahr 2010 die 
Eröffnung des 
Kleiderladens 
in der Fried-
richstraße 2 
in Wiesloch. 
Durch all die-
se vielseitigen 
A k t i v i t ä t e n 
gelang es der 
BIWU, ihr 
Ziel, Hilfestel-
lung bei der 
Eingliederung 
in den Arbeits-
markt zu ge-
ben und Dau-
erarbeitsplätze 
zu erschließen, 
zu erreichen. 

Viele der bei der BIWU Beschäf-
tigten konnten, nach zum Teil jah-
relanger Arbeitslosigkeit, durch 

Qualifizierung und sozial-
pädagogische Betreuung 
auf dem ersten Arbeits-
markt Fuß fassen.

Diese Erfolgsgeschich-
te hätte, wenn es nach 
den Beteiligten gegangen 
wäre, ewig so fortge-
schrieben werden können. 
Es kam jedoch tragischer 
Weise ganz anders. 

In der Nacht vom 
21.04.2015 auf den 
22.04.2015 brach aus 

noch unbekannter Ursache 
ein Feuer aus, das die ge-

samten Räumlichkeiten der BIWU 
sowie ein benachbartes Küchenstu-
dio zerstörte. Das ganze Ausmaß 

Ein Feuer zerstörte die Betriebsstätte der BIWU
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der Zerstörung offenbarte sich den 
Beschäftigten erst am nächsten Tag. 
Die komplette Ausstattung, alle 
Werkzeuge, sämtliche Unterlagen 
waren vernichtet. Man stand  buch-

stäblich vor einem Scherbenhaufen. 
Alle fragten sich, wie es weiterge-
hen solle. 

Doch Geschäftsführung und Vor-
stand sowie die Mitarbeiter gaben 
der Verzweiflung nicht nach, son-
dern machten sich sofort an die 
Arbeit. Mit Erfolg. Binnen zweier 
Tage war eine leerstehende Lager-
halle gefunden, Spendenaufrufe ini-
tiiert. Auch durch die Unterstützung 

befreundeter Verbände und Vereine 
sowie  verschiedener Firmen, die 
sowohl Geld als auch Sachleistun-
gen spendeten, wurde es möglich, 
dass die BIWU, wenn auch in 
reduziertem Umfang, ihre Arbeit 
wieder aufnehmen konnte. 

Da die notwendigen Werkzeuge 
und Maschinen vernichtet sind, 
können jedoch zurzeit keine Mö-

belrestaurierungen mehr durchge-
führt werden. Die Stuhlflechterei 
ist ebenfalls noch nicht wieder in 
Betrieb. Durch die geringere Grö-
ße der neuen Betriebsstätte ist auch 

die Ausstellungsfläche für neue und 
gebrauchte Möbel erheblich kleiner 
als zuvor.

So sind die Wohnungs- und Haus-
räumungen, Reparaturen, Umzüge 
und Transporte im Moment die ein-
zige Möglichkeit, das über so lange 
Zeit erfolgreiche Projekt BIWU am 
Laufen zu halten und den 22 Men-
schen, die derzeit bei der BIWU be-
schäftigt sind, Arbeit zu geben.

Nach wie vor benötigt die BIWU 
Unterstützung, z. B. durch Geld 
und Sachspenden (v. a. Werkzeuge), 
aber – auch ganz wichtig -  durch 
die Erteilung von Aufträgen.

Ansprechpartner ist der Geschäfts-
führer der BIWU Herr Woßlick, Tel. 
06222–389866.

Im Übrigen findet am 25.07.2015 
in den neuen Räumlichkeiten der 
BIWU, Lempenseite 52, 69168 
Wiesloch, von 14.00 Uhr bis 17.00 
Uhr ein „BIWU sagt danke Fest“ 
statt, zu dem alle recht herzlich ein-
geladen sind.

Fortsetzung von Seite 8 „BIWU in Not“

Die komplette Ausstattung und alle Unterlagen wurden vernichtet - innerhalb von zwei Tagen war eine leerstehen-
de Lagerhalle gefunden

ARV-Betreuungsverein
69181 Leimen
Hildastrße 1
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Wer zahlt, wenn ich ins Pflegeheim muss?
Elternunterhalt - Unterhaltspflichten bei Pflegefällen im Rahmen der Sozialhilfe

Am 18.05.2015 informierte Bern-
hard Gschwender, Leiter des VdK 
Sozialverbands Heidelberg, unsere 
ehrenamtlichen Betreuerinnen und 
Betreuer über ein Thema, das im-
mer wieder aktuell ist und bei un-
seren Ehrenamtlichen auf großes 
Interesse stieß.

Kinder sind grundsätzlich ver-
pflichtet, im Rahmen ihrer finan-
ziellen Möglichkeiten für den Un-
terhalt der Eltern zu sorgen, selbst 
wenn der Kontakt seit langer Zeit 
nicht mehr besteht, wie der Bundes-
gerichtshof in einem Urteil aus dem 
Jahr 2014 entschieden hat. Diese 
Verpflichtung ist aber an verschie-
dene Bedingungen geknüpft.

Ende 2013 wurden in Deutschland 
etwa 750.000 Menschen in Pflege-
heimen vollstationär betreut, und 
ihre Zahl nimmt jährlich zu. Wenn 
der Pflegeheimbewohner kein Ver-
mögen (mehr) hat und sein Ein-
kommen nicht ausreicht, trägt auf 
Antrag zunächst das Sozialamt die 
Kosten, die nach Abzug von Rente 
und Leistungen der Pflegeversiche-
rung noch offen sind. Gleichzeitig 
wird aber bei den unterhaltspflich-
tigen, in der Regel erwachsenen  
Kindern geprüft, ob sie leistungsfä-
hig sind.

Nach § 1601 BGB sind Verwandte 

in gerader Linie, die direkt vorein-
ander abstammen, verpflichtet, bei 
Bedürftigkeit Unterhalt zu zahlen. 
Schwiegerkinder sind grundsätzlich 
davon nicht betroffen, ihr Einkom-
men kann aber bei der Berechnung 
des individuellen Familienbedarfs 
berücksichtigt werden. Dadurch 
kommt es  u. U. zu einer indirekten  
Haftung der Schwiegerkinder.

Der Pflegebedürftige muss zu-
nächst alle Ersparnisse (bis auf 
das Schonvermögen, aktuell  
€ 2.600) aufbrauchen und mögli-
chen Grundbesitz verkaufen, um 
den Erlös auch für die Pflegeheim-
kosten einzusetzen.

Ein Unterhaltsanspruch 
gegen das Kind be-
steht nur, wenn der Be-
darf nicht gedeckt ist  
(§ 1610 BGB), weil die 
eigenen Einkünfte nicht 
ausreichen, und wenn 
der Unterhaltspflichtige 
leistungsfähig ist (§ 1603 
BGB).

Einem Heimbewohner 
stehen die ungedeckten 
Heimkosten und ein Bar-
betrag („Taschengeld“) 
von zurzeit € 107,73 
monatlich zu, von dem 
Fußpflege, Friseur, Kör-

perpflegemittel usw. bezahlt wer-
den müssen. Wenn das Sozialamt 
zunächst diese Kosten 
übernimmt, leitet es den 
Unterhaltsanspruch des 
Heimbewohners gegen-
über seinem Kind oder 
den Kindern auf sich 
über und verlangt Aus-
kunft über die Einkom-
mens- und Vermögens-
verhältnisse. 

Aber wieviel bleibt dem 
Kind an Einkommen 
und Vermögen? Bei Ar-
beitnehmern wird das 

durchschnittliche Nettoeinkommen 
der letzten 12 Monate zugrunde ge-
legt, bei Selbstständigen die durch-
schnittlichen Einkünfte der letzten 
drei Jahre. Abgezogen werden be-
rufsbedingte Aufwendungen, z. B. 
Fahrtkosten, krankheitsbedingte 
Aufwendungen und private Al-
tersvorsorgekosten bis zu 5 % des 
Bruttoeinkommens. Außerdem be-
rücksichtigt das Sozialamt Darle-
hensverbindlichkeiten einer Baufi-
nanzierung und Aufwendungen für 
regelmäßige Besuche des Eltern-
teils im Heim sowie Mietkosten von 
mehr als € 450 auf Nachweis. 

Andere Unterhaltspflichten des  
Kindes, die z. B. gegenüber den ei-
genen Kindern bestehen, sind vor-
rangig. Ist der Ehepartner nicht in 
der Lage, sich selbst durch eigenes 
Einkommen zu finanzieren, ist sein 
Anspruch auf Ehegattenunterhalt 
ebenfalls vorrangig vor dem An-
spruch des Elternteils im Pflege-
heim.

Gibt es mehrere Kinder mit genü-
gend Einkommen, dann haften nach 
§ 1603 Absatz 3 BGB alle anteilig 
für den Unterhalt des Elternteils, 
quotenmäßig allerdings nach ihren 
jeweiligen Einkommens- und Ver-
mögensverhältnissen.

Seit 01.01.2015 hat der Unter-
haltspflichtige einen Selbstbehalt 
von € 1.800, sein Ehepartner von 

Referent Bernhard Gschwender vom VdK
Sozialverband Heidelberg

Großes Interesse bei den Ehrenamtlichen zum 
Thema Unterhaltspflichten
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€ 1.440. Dazu kommen möglicher-
weise noch Freibeträge für eigene 
Kinder in Ausbildung, die sich nach 
der sogenannten Düsseldorfer Ta-
belle richten.

Vom bereinigten und um den 
Selbstbehalt verminderten Netto-
einkommen muss dann die Hälfte 
als Unterhalt bezahlt werden. So 
ist beispielsweise bei einem be-
reinigten Nettoeinkommen von 
€ 2.200 und einem Selbstbehalt 
von € 1.800 Unterhalt in Höhe von  
50 % von € 400, somit € 200 zu zah-
len.

Grundsätzlich haben Kinder auch 
ihr Vermögen mit Ausnahme des 
Schonvermögens beim Elternun-

ARV Frankfurt erhält großzügige Spende
FGG-Restvermögen wird an Vereine und Einrichtungen gespendet

Am Freitag, den 10.04.2015, hatte 
der Vorstand der FörderGemein-
schaft Griesheim (FGG), ein Zu-
sammenschluss der Gewerbetrei-
benden im Stadtteil, sieben Vertreter  
der Griesheimer Vereine in die Räu-
me der Hauptstelle der Volksbank 
Griesheim eingeladen, um nach 
beschlossener Auflösung des Tradi-
tionsvereins – nach 36 Jahren – das 
vorhandene Restvermögen in Höhe 
von € 11.000 sieben gemeinnützi-
gen Vereinen und Einrichtungen im 
Stadtteil Griesheim zu spenden und 
zu übergeben.

Der zweite Vorsitzende der FGG, 
Herr Helmut Deutinger, war sicht-
lich bewegt, als er die Vertreter der 
Vereine begrüßte, die nach Vor-
standsbeschluss der FGG und im 
letzten Akt der Liquidation durch 
Spenden unterstützt werden soll-
ten. Vertreten waren der Athletik-
Sportverein Griesheim 1900, Die 
Arche, der 1. Griesheimer Jugend-
tanzsportclub, die Jugendfeuerwehr 

Frankfurt am Main-Griesheim, der 
Förderverein der Böhleschule, Die 
Nasebaern und der Allgemeine Ret-
tungsverband (ARV).

Herr Deutinger erklärte, dass es für 
den Vorstand der Fördergemein-
schaft Griesheim ein besonderes 
Anliegen sei, sowohl die Jugendar-

beit in ihren verschiedenen Facetten 
im  Stadtteil zu unterstützen, als 
auch für ältere und pflegebedürftige 
Menschen einen Beitrag zu deren 
Versorgung zu leisten.

Alle anwesenden Vereinsrepräsen-
tanten dankten für die willkommene 
Unterstützung.

Der Vorstand der Fördergemeinschaft Griesheim: Helmut Deutinger, Inge 
Geissen, Hannelore Keller, Cornelia Hochgesand und Karl-Heinz Maier 
(4. v. l.) nach Überreichung der Spendenschecks von insgesamt  11.000 €

terhalt einzusetzen, wenn es nicht 
für die eigene Alterssicherung be-
nötigt wird. Ein Haus, das selbst 

bewohnt wird und von der Größe 
her angemessen ist, wird nicht an-
getastet, ebenso wenig eine private 
Altersvorsorge oder Rücklagen für 
Hausreparaturen. Da es keine festen 

Schongrenzen gibt, sollte dem So-
zialamt  dargelegt werden, in wel-
cher Höhe wofür Geld regelmäßig 
zurückgelegt wird. 

Herr Gschwender empfahl, sich 
schon frühzeitig, d. h. am besten 
nach dem Umzug des Elternteils ins 
Heim, kompetent beraten zu lassen, 
z. B. beim VdK als Mitglied oder 
bei einem Fachanwalt für Sozial-
recht. 

Es gelang Herrn Gschwender, die-
se umfangreiche und komplizierte 
Materie sehr anschaulich und ver-
ständlich zu vermitteln, wofür wir 
ihm nochmals herzlich danken.

Fortsetzung von Seite 10 „Wer zahlt, wenn ich ins Pflegeheim muss?“

Spendenkonto
ARV Rhein-Neckar e. V.

Bank für Sozialwirtschaft
Karlsruhe

IBAN
DE62 6602 0500 0007 7190 00

BIC BFSWDE33KRL

Konto 77 190 00  BLZ 660 205 0
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Mit Wirkung vom 01.06.2015 
nimmt eine weitere Dienststelle des 
ARV Niedersachsen-Süd e. V. ihren 
Dienst auf. Die Dienststelle liegt in 
Ilsede im Landkreis Peine. 

Mit Genehmigung des Landkreises 
werden von dort aus qualifizierte 
Krankentransporte mit einem 
Krankentransportwagen und einem 
Mehrzweckfahrzeug durchgeführt. 

Weiterhin bietet die neue 
Dienststelle ihren Kunden auch hier 
den Service des Behindertenfahr- 
und des Hausnotrufdienstes. 
Koordiniert werden die Einsätze 
durch die Einsatzzentrale aus 
Salzgitter.

Hier eine Übersicht der Dienst-
leistungen nach Dienststellen:

Göttingen-Stadt (Grone):

Hausnotruf, mobile soziale Diens-
te, Essen auf Rädern, Behinderten-
fahrdienst mit sieben Fahrzeugen, 
Krankentransport mit einem Kran-
kentransportwagen, Sanitätsdienst 
und Unfallfolgedienst mit einem 

Neue Dienststelle in Salzgitter
ARV Niedersachsen-Süd e. V. erweitert Dienstangebot

Krankentransportwagen des ARV

PKW und zwei Motorrädern.

Göttingen-Land (Rossdorf):

Hausnotruf, Sanitätsdienst, 
Breitenausbildung und Kran-
kentransport mit einem 
Krankentransportwagen.

Northeim (Moringen):

Sanitätsdienst, Breitenausbil-
dung, Unfallfolgedienst und 
Hausnotruf.

Goslar (Oker):

Breitenausbildung, Sanitätsdienst 
und ARV-Jugendgruppe.

Salzgitter:

Behindertenfahrdienst (14 Fahr-
zeuge), Hausnotruf, Breitenaus-
bildung, Sanitätsdienst, Schul-
sanitätsdienst, ARV-Jugend und 
Katastrophenschutz.

Peine (Ilsede):

Hausnotruf, Behinderten-
fahrdienst, Krankentrans-
port mit einem Kran-
kentransportwagen und 
einem Rettungswagen 
und Breitenausbildung.

Kontakt: 

Allgemeiner 
Rettungsverband 
Niedersachsen-Süd e. V.
Jheringstraße 66 
37081 Göttingen
Telefon 0551/ 700525
Fax 0551/632717
arv-goettingen@t-online.
de
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Wir gratulieren ...

... für 10 Jahre Mitgliedschaft 

im ARV Rhein-Neckar

... für 30 Jahre Mitgliedschaft 

im ARV Rhein-Neckar

Günter Walchaus Talheim

Armin Nelius

aus Leimen

Rudi Sailer

aus Sandhausen

Die Ehrungen finden anlässlich der Weihnachtsfeier am 28. November 2015 in der ARV-Dienststelle Leimen statt.

2015

... für 25 Jahre Mitgliedschaft 
im ARV Rhein-Neckar

... für 20 Jahre Mitgliedschaft 
im ARV Rhein-Neckar

... fü
r 40 Jahre Mitgliedschaft 

im ARV Rhein-Neckar

Andreas Bollieraus Leimen

Karin Wind

aus Ludwigshafen

Ingrid Oberdhan

aus Leimen

Sebastian Osman

aus Walldorf
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Termine und Veranstaltungen
für das

2. Halbjahr 2015

Montag
28. September 2015

Erfahrungsaustausch für ehrenamtliche 
Betreuerinnen und Betreuer

Beginn 
18.00 Uhr

ARV-Dienststelle
Hildastr. 1
69181 Leimen

Sonntag
18. Oktober 2015

1. Seniorentag in Leimen
Informationsstand

11.00 Uhr 
bis
17.00 Uhr

Ägidius-Halle
Pestalozzistr. 5
69181 Leimen-St. Ilgen

Dienstag
27. Oktober 2015

Einführungsveranstaltung Teil 1
„Einführung ins Betreuungsrecht und 
Aufgabenkreise“
* bitte beachten

Beginn
18.00 Uhr

ARV-Dienststelle
Hildastr. 1
69181 Leimen

Donnerstag
29. Oktober 2015

Einführungsveranstaltung Teil 2
„Vermögenssorge und Genehmigungspflichten“
* bitte beachten

Beginn
18.00 Uhr

ARV-Dienststelle
Hildastr. 1
69181 Leimen

Montag
16. November 2015

„Neues von der Pflegeversicherung“
Referentin: Elisabeth Sauer, Pflegestützpunkt 
Rhein-Neckar-Kreis, Walldorf

Beginn 
18.00 Uhr

ARV-Dienststelle
Hildastr. 1
69181 Leimen

Samstag
28. November 2015

ARV-Weihnachtsfeier und Ehrungen der 
Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft

Beginn 
15.30 Uhr

ARV-Dienststelle
Hildastr. 1
69181 Leimen

Montag
11. Januar 2016

Erfahrungsaustausch für ehrenamtliche 
Betreuerinnen und Betreuer

Beginn 
18.00 Uhr

ARV-Dienststelle
Hildastr. 1
69181 Leimen

* Die Teilnahme ist kostenlos, aber nur nach telefonischer Anmeldung unter 06224/7 59 59 oder per Mail an
anmeldung@arv-rhein-neckar.de bis spätestens 16. Oktober 2015 möglich. Da die Veranstaltungen aufeinander auf-
bauen, ist nur die Teilnahme an beiden Abenden sinnvoll.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen erhalten Sie auch bei den Mitarbeitern des ARV-Betreuungsvereins unter 
der Rufnummer 06224/7 59 59 
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Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers (Gläubiger):
Allgemeiner Rettungsverband Rhein-Neckar e. V.
Hildastraße 1
69181 Leimen

Gläubiger Identifikationsnummer: DE90ARV00000186432

Name und Anschrift des Kontoinhabers

Mandatsreferenz (Mitgliedernummer):                             (wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt)
Einzugsermächtigung:

Ich / Wir ermächtige(n) den Allgemeinen Rettungsverband Rhein-Neckar e. V.  widerruflich, die von mir / uns zu entrichtenden Zah-
lungen bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem / unserem Konto einzuziehen.

SEPA-Lastschriftmandat:

Ich / Wir ermächtige(n) den Allgemeinen Rettungsverband Rhein-Neckar e. V., Zahlungen von meinem / unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom Allgemeinen Rettungsverband Rhein-
Neckar e. V. auf mein / unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.

Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten 
Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

IBAN (max. 22 Stellen) Zahlungspflichtiger: DE     

BIC (8 oder 11 Stellen):             DE   

ab 01.02.2014 kann die Angabe des BIC entfallen, wenn die IBAN mit DE beginnt         

Kreditinstitut:

Zahlungsart:  □ Wiederkehrende Zahlung  □ Einmalige Zahlung

Ort, Datum   Unterschrift(en) des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber)

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Lastschrift wird mich / uns der Allgemeine Rettungsverband Rhein-Neckar e. V. über den 
Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten.

Mitgliedsantrag
Hiermit beantrage ich meine Mitgliedschaft im Allgemeinen Rettungsverband Rhein-Neckar e. V. (ARV) ab :     

als :       □ Ordentliches Mitglied       □ Fördermitglied       □  Jugendmitglied       □ weiteres Familienmitglied   
           (Mindestbeitrag 30,- €)                 (Mindestbeitrag 30,- €)            (Mindestbeitrag 7,50 €)                     (Mindestbeitrag 15,- €) 

Mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von :    €               □  beitragsfrei (nach Antrag)

Name :                Vorname :         Geb.:             

Straße:                 PLZ :       Ort :              

Ort, Datum :                Unterschrift:               
                 

Wir werden Ihre Daten nur für Zwecke des ARV verarbeiten und keinem Dritten zugänglich machen.




